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BÜCHER

kritische Bestandsaufnahme die
IST-Situation des Frauenstrafvoll-
zuges in der BRD darstellen, um
auf dieser Grundlage Vorschläge
und Empfehlungen zur Fortent-
wicklung zu machen. Sie hat eine
schriftliche Befragung sämtlicher
16 Bundesländer durchgeführt und
detaillierte Spezialerhebungen der
Frauenvollzugswirklichkeit in den
Bundesländern Berlin, Hessen und
Schleswig-Holstein in ihre Bilanz
aufgenommen.

Diese bestätigt eine früher von
ihr durchgeführte Untersuchung
über sozialbiographische Daten
von strafgefangenen Jugendlichen,
Männern und Frauen. Einsitzende
waren früher und sind heute sozial
Benachteiligte, die überwiegend
über eine schlechte Schul- und Be-
rufsausbildung verfügen und zu-
meist Empfänger von Arbeitslosen-
bzw. Sozialhilfe sind. Sie sind häu-
fig alleinstehend, hoch verschuldet
und suchtabhängig oder -gefährdet.

Die Lebenslagen straffälliger
Frauen sind darüber hinaus häufig
dadurch gekennzeichnet, daß sie in
Kindheit und Jugend sexuell
mißbraucht worden sind und
Demütigungen der Mütter durch
gewalttätige Väter erlebt haben.
Ihre Rolle ist weitgehend geprägt
durch die starre Orientierung auf
Ehe, Familie und Mutterschaft.
Dies führt zu starken Bindungen
und Abhängigkeiten zu Männern
und Kindern, die die Entwicklung
zu individuell und autonom
handelnden Persönlichkeiten
außerordentlich erschweren.

Diese fremdbestimmte, versor-
gende und dienende Funktion be-
stimmt weitgehend das Selbstkon-
zept der kleinen Gruppe straffälli-
ger Frauen.

Auf der Grundlage dieser Er-
kenntnisse ist nach Hannelore
Maelicke die Entwicklung eines
frauenspezifischen Vollzugskon-
zeptes, das diesen Lebenslagen
Rechnung trägt, besonders wichtig.

Vorrangig sollte der Vollzug der
Freiheitsstrafe bei diesen Straftäte-
rinnen vermieden werden, etwa
durch nicht-justizielle Angebote
und Aktivitäten oder durch ambu-
lante Alternativen wie Diversion
und Bewährungshilfe.

Bei der Planung und Realisie-
rung justizieller Maßnahmen sei
grundsätzlich eine durchgehende
soziale Hilfe institutionell vorzuse-

hen. Beispiel hierfür ist das Frau-
enprojekt »Sozialdienst der Justiz«
in Bremen, das durch frühzeitige
und kontinuierliche sozialarbeiteri-
sche Angebote und Aktivitäten die
Lebenslage der Klientinnen zu ver-
bessern versucht. Frühe Angebote
beeinflussen die Entscheidungsva-
riable der Sozialprognose positiv
und verbessern somit die Position
der Klientinnen im Strafverfahren.

Ein weiteres Beispiel für externe
Angebote, die stärker subjekt- und
situationsbezogen eine qualitative
Veränderung anstreben, ist die An-
laufstelle für straffällig gewordene
Frauen in Frankfurt. Dieses Projekt
leidet in der Realität an der sich
verschärfenden Wohnungsnot.
Gäbe es aber bessere Angebote für
straffällig gewordene Frauen, ließe
sich das Ziel umsetzen, durch eine
regelmäßige psychosoziale Bera-
tung, die auch mit Hilfestellungen
zur Absicherung der materiellen
Lebensgrundlagen verbunden ist,
die Sozialintegration straffälliger
Frauen zu erleichtern.

Die Autorin resümiert zutref-
fend, daß die traditionellen Rollen-
beschreibungen und Rollenüber-
nahmen gerade in den verfestigten
Strukturen des Frauenstrafvollzu-
ges immer wieder in Frage gestellt
werden müssen.

Frauenstrafvollzug wird nur so
lange Männersache bleiben, bis die
Frauen die Dinge selbst in die
Hand nehmen, sich lösen von ihren
eigenen Zwängen und Anpassun-
gen, Fügsamkeit und Folgsamkeit
aufkündigen und eine neue Qualität
der Auseinandersetzung und des
Kampfes entwickeln.

Zu wünschen bleibt, daß die von
Hannelore Maelicke gemachten
Empfehlungen Eingang finden in
die juristische Fachdiskussion, da-
mit straffälligen Frauen endlich
adäquate Hilfsangebote gemacht
werden.

Birgit Harbeck
■
Hannelore Maelicke
Ist Frauenstrafvollzug
Männersache?
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